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VORLAGE 
 

Gremium Status Datum 

Bau- und Sanierungsausschuss 
Dausenau 

öffentlich 24.06.2025 

Ortsgemeinderat Dausenau öffentlich 01.07.2025 

 
 

 
Bauantrag für ein Vorhaben in Dausenau, Im Hamm 18 
Aufstockung und Anbau an bestehendes Wohngebäude 
 
 
Fristablauf gemäß § 36 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) am: 15. Juli 2025 
 
Hinweis:  
 
Auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung (GemO) über Ausschließungsgründe wird hingewiesen. Alle Mandatsträger 
sind verpflichtet, dem Vorsitzenden vor Beginn der Beratungen (gegebenenfalls) bestehende Ausschließungsgründe mitzuteilen. 

 
Sachverhalt: 
 
Geplant ist die Erweiterung des Dachgeschosses des bestehenden Wohngebäudes in 
Dausenau, Im Hamm 18, Flur 35, Flurstück 156/4. 
Zur Wohnraumerweiterung plant der Bauherr den Einbau einer Gaube sowie einen 
Anbau (Gebäuderückseite) im Dachgeschoss. Der 3,70 m tiefe und 4,20 m breite 
Anbau soll aufgeständert in Massivbauweise erstellt werden und abschließend eine 
Flachdachkonstruktion erhalten. Die Höhe orientiert sich an der bestehenden 
Firsthöhe des Hauptdaches. Die geplante Gaube soll über die gesamte Dachbreite 
(13,60 m) erstellt werden und abschließend eine flachgeneigte Dachkonstruktion 
erhalten. Gemäß Bebauungsplan sind Dachgauben bis zu 3/5 der Hauslänge, jedoch 
max. bis zu 3,50 m zulässig. 
Der Bauherr verweist hier auf die aktuell eingeschossige Bauweise (lediglich 
Erdgeschoss ist Vollgeschoss, vgl. § 2 Abs. 4 LBauO) und dass nach dem Umbau 
resultierende zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss und die gemäß Bebauungsplan 
Teil A Nr. 3 bestehende Zulässigkeit von 2 Vollgeschossen. Der Bauherr stellt daher 
einen Antrag auf Abweichung von der bauaufsichtlichen Anforderung der zulässigen 
Länge der Dachgaube. 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
„Mittlerer Röder – 3. Änderung“ der Ortsgemeinde Dausenau, so dass sich die 
Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB) ergibt. Hiernach ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung 
gesichert ist. 



Gemäß § 69 Landesbauordnung (LBauO) kann die Bauaufsichtsbehörde 
Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung der 
nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind. Die 
Ortsgemeinde ist gem. § 88 Abs. 7 Satz 2 LBauO vor der Zulassung von 
Abweichungen zu hören. 
 
Dem Antrag kann zugestimmt werden, da die geplante Erweiterung als Aufstockung 
gewertet werden kann (zweites Vollgeschoss) und sich das Vorhaben daher auch 
weiterhin nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt. Die bauordnungsrechtliche Prüfung obliegt der 
Bauaufsichtsbehörde (KV) sowie den zu beteiligenden Fachbehörden. 
 
Über die Zulässigkeit eines Vorhabens entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde 
(Kreisverwaltung) im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde. Gemäß § 36 BauGB gilt 
das Einvernehmen der Ortsgemeinde Dausenau als erteilt, wenn nicht bis zum 
15. Juli 2025 widersprochen wird. 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ortsgemeinde Dausenau stellt das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB und 
die Zustimmung gemäß § 88 Abs. 7 (2) LBauO zu der beantragten Erweiterung 
des Dachgeschosses des bestehenden Wohngebäudes in Dausenau, Im 
Hamm 18, Flur 35, Flurstück 156/4 her. 
 
 

 
 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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